Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Der Vorstand beruft am 21.01.2012 eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Sektion Rechtspsychologie im InterCityHotel Frankfurt (Poststraße 8, Tel. 069/27391966) von 15.00 bis 16.30 Uhr ein. Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 3. und Aussprache dazu

3. konstruktive Abwahl des 1. Vorsitzenden (d.h. Abwahl des 1. Vorsitzenden und Neuwahl eines 1. Vorsitzenden)

4. Verschiedenes.

Hierzu lädt der Sektionsvorstand alle Mitglieder ein. 

Dr. Anja Kannegießer

akannegiesser@bdp-rechtspsychologie.de
Auszug aus der aktuellen GO der Sektion:

§6 Mitgliederversammlung

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens aller zwei Jahre statt.

(2) Der Sektionsvorstand beruft die ordentliche Mitgliederversammlung unter Angabe

der Tagesordnung mit einer Frist von vier Wochen (Poststempel) ein. Die Einladung

kann auch über das jeweilige Verbandsorgan (z.Zt.. "Report Psychologie") erfolgen,

wenn die Zustellung des Organs mindestens vier Wochen vorher erfolgt (Versand​datum).

(3) Die Mitgliederversammlung ist in allen Angelegenheiten zuständig, die sich aus der Aufgabenstellung der Sektion ergeben und sofern diese Geschäftsordnung keine

anderslautenden Bestimmungen enthält.

….

(7) Der Sektionsvorstand kann bei Bedarf jederzeit zu einer außerordentlichen

Mitgliederversammlung mit einer Frist von zwei Wochen in der Form gem. §6 (2)

einberufen.

….

(9) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Sektionsvorstand

einzuberufen, wenn das Präsidium des BDP oder mindestens 10%  der ordentlichen

Sektionsmitglieder dies beantragen.

(10) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das von dem

Ver​sammlungsleiter und dem Protokollanten gegenzuzeichnen ist.

Das Ergebnisprotokoll ist entweder im Organ der Sektion oder im Report Psychologie

zu veröffentlichen. .

Auf persönliche Anforderung muss es in voller Länge den Mitgliedern zugestellt werden.

Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn vier Wochen nach Veröffentlichung keine

Änderungswünsche beim Sektionsvorstand schriftlich vorliegen.

